
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/2/24 5Ob291/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1971

Norm

ABGB §878

Rechtssatz

Auch nach § 878 ABGB kann eine übermäßige Schwierigkeit bei der Erfüllung der vertraglichen Verp4ichtung der

Unmöglichkeit der Leistung rechtlich gleichgestellt werden, falls diese Schwierigkeiten nicht vom Schuldner

vorausgesehen werden mußten.
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